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1. Instanz

Aktenzeichen S 17 RJ 1115/01
Datum 25.02.2003

2. Instanz

Aktenzeichen L 19 RJ 324/03
Datum 08.12.2004

3. Instanz

Datum -

I. Die Berufung des KlÃ¤ges gegen das Urteil des Sozialgerichts NÃ¼rnberg vom
25.02.2003 wird zurÃ¼ckgewiesen.
II. AuÃ�ergerichtliche Kosten sind nicht zu erstatten.
III. Die Revision wird nicht zugelassen.

Tatbestand:

Die Beteiligten streiten um die GewÃ¤hrung einer Rente wegen voller
Erwerbsminderung.

Der 1956 geborene KlÃ¤ger hat den Beruf eines VerkÃ¤ufers erlernt (Abschluss
31.08.1974) und diesen bis 31.10.1974 ausgeÃ¼bt. Nach Entlassung aus der
Bundeswehr (MÃ¤rz 1977) war er als Tiefbauarbeiter, Wachmann, Stempelbauer
und zuletzt ab 1980 als Transportarbeiter (Fa. B.) bis zu seiner Erkrankung am
11.11.1999 versicherungspflichtig beschÃ¤ftigt; anschlieÃ�end war und ist er
arbeitsunfÃ¤hig. Ab 17.05.2002 bezieht er Arbeitslosenhilfe (Alhi). Das
ArbeitsverhÃ¤ltnis besteht noch.

Am 28.03.2001 beantragte der KlÃ¤ger, der in der Vergangenheit Frakturen im
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Jochbein, KieferhÃ¶hlen- und StirnhÃ¶hlenbereich erlitten hatte, die GewÃ¤hrung
von Rente wegen Erwerbsminderung. Im Anschluss an das Gutachten des
Sozialmediziners Dr.H. vom 02.08.2001, der ein vollschichtiges EinsatzvermÃ¶gen
fÃ¼r leichte TÃ¤tigkeiten bei Beachtung bestimmter FunktionseinschrÃ¤nkungen
annahm, lehnte die Beklagte den Rentenantrag mit Bescheid vom 14.08.2001 und
Widerspruchsbescheid vom 16.11.2001 ab, weil der KlÃ¤ger fÃ¼r TÃ¤tigkeiten auf
dem allgemeinen Arbeitsmarkt tÃ¤glich mindestens fÃ¼r 6 Stunden einsetzbar sei.

Dagegen hat der KlÃ¤ger am 11.12.2001 Klage erhoben. Er hat in erster Linie
geltend gemacht, er leide bei jedem Wetterumschwung unter Kopfschmerzen,
extremen GleichgewichtsstÃ¶rungen und Augenflimmern.

Das Sozialgericht NÃ¼rnberg (SG) hat nach Beinahme der Befundberichte der HNO-
Ã�rztin Dr.A. und der Allgemeinmediziner Dres.K. zur Frage der LeistungsfÃ¤higkeit
des KlÃ¤gers den HNO-Arzt Dr.M. gehÃ¶rt, der im Gutachten vom 05.11.2002 die
vom KlÃ¤ger geklagten Schwindelbeschwerden nicht objektivieren konnte.
GesundheitsstÃ¶rungen auf dem HNO-Gebiet hat er nicht feststellen kÃ¶nnen. Zu
einem vollschichtigen EinsatzvermÃ¶gen des KlÃ¤gers ist auch der anschlieÃ�end
gehÃ¶rte Augenarzt Dr.H.L. im Gutachten vom 17.10.2002 gelangt. Zwar bestehe
eine latente Ã�bersichtigkeit, die aber bislang noch keine Korrektur erfahren habe.
Nach augenÃ¤rztlicher Beurteilung kÃ¶nnten die in den Beweisfragen genannten
Arbeiten â�� auch schwere â�� regelmÃ¤Ã�ig weiter verrichtet werden.

Den Leistungsbeurteilungen von Dr.M. und Dr.H.L. hat sich das SG angeschlossen
und die Klage mit Urteil vom 25.02.2003 abgewiesen. Im Hinblick auf die vom SG
eingeholten Ã¤rztlichen Gutachten sei beim KlÃ¤ger, der keinen Berufsschutz
genieÃ�e, weder ErwerbsunfÃ¤higkeit noch BerufsunfÃ¤higkeit gegeben. Die Klage
sei somit unbegrÃ¼ndet.

Mit der dagegen eingelegten Berufung macht der KlÃ¤ger geltend, neben den
Folgen der Gesichtsverletzungen seien bei ihm Kopfschmerzen, WetterfÃ¼hligkeit,
Augenflimmern und GleichgewichtsstÃ¶rungen zurÃ¼ckgeblieben. Die
Kopfschmerzen trÃ¤ten teilweise sogar mehrfach wÃ¶chentlich auf und dauerten
jeweils 3 bis 7 Stunden. Er mÃ¼sse sich dann hinlegen, den Raum abdunkeln und
kÃ¶nne sich fast nicht bewegen bis die Schmerzen abgeklungen seien. AuÃ�erdem
leide er in regelmÃ¤Ã�igen AbstÃ¤nden unter StirnhÃ¶hlenvereiterungen. Die
geschilderten Erscheinungen hÃ¤tten zugenommen und beeintrÃ¤chtigten ihn
seither in einem MaÃ�e, das jede Aufnahme einer ErwerbstÃ¤tigkeit unmÃ¶glich
mache.

Der Senat hat im vorbereitenden Verfahren Befundberichte und Unterlagen der HNO-
Ã�rztin Dr.A. und der Allgemeinmediziner Dres.K. zum Verfahren beigenommen. Zur
Frage des LeistungsvermÃ¶gens des KlÃ¤gers hat der Neurologe und Psychiater
Dr.B. das Gutachten vom 19.04.2004 erstattet. Der Ã¤rztliche SachverstÃ¤ndige
nimmt ebenfalls ein vollschichtiges LeistungsvermÃ¶gen fÃ¼r leichte und
gelegentlich mittelschwere TÃ¤tigkeiten an. Es sollten keine schweren oder
anhaltenden mittelschwere kÃ¶rperliche TÃ¤tigkeiten, keine stresshaften
Arbeitsbedingungen und keine Arbeiten, die mit Kontakt mit Hautreizstoffen
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verbunden sind, sowie keine TÃ¤tigkeiten mit Absturzgefahr oder an laufenden
ungeschÃ¼tzten Maschinen zugemutet werden.

Der KlÃ¤ger beantragt die Einholung eines weiteren medizinischen
SachverstÃ¤ndigengutachtens gemÃ¤Ã� Â§ 106 SGG zur AbklÃ¤rung der
GleichgewichtsstÃ¶rungen, Kopfschmerzen und SchwindelanfÃ¤lle und ihre
Auswirkung auf die ErwerbsfÃ¤higkeit. In der Hauptsache beantragt er die
Aufhebung des Urteils des Sozialgerichts NÃ¼rnberg vom 25.02.2003 sowie des
Bescheides der Beklagten vom 14.08.2001 in der Gestalt des
Widerspruchsbescheides vom 16.11.2001 und die Beklagte zu verurteilen, ihm
Rente wegen voller Erwerbsminderung ab 01.04.2001 zu zahlen.

Die Beklagte beantragt, die Berufung zurÃ¼ckzuweisen.

Sie geht in Ã�bereinstimmung mit dem Erstgericht davon aus, dass der KlÃ¤ger in
der Lage ist, leichte TÃ¤tigkeiten des allgemeinen Arbeitsmarktes unter qualitativen
FunktionseinchrÃ¤nkungen mindestens 6 Stunden zu verrichten. Somit bestehe kein
Anspruch auf Rente wegen Erwerbsminderung.

Dem Senat haben neben den Streitakten erster und zweiter Instanz die
beigezogenen Verwaltungsunterlagen der Beklagten vorgelegen. Wegen weiterer
Einzelheiten wird zur ErgÃ¤nzung des Tatbestands auf den gesamten Akteninhalt
Bezug genommen.

EntscheidungsgrÃ¼nde:

Die Berufung des KlÃ¤gers ist form- und fristgerecht eingelegt (Â§Â§ 143, 151 SGG)
und auch im Ã�brigen zulÃ¤ssig.

In der Sache hat das Rechtsmittel keinen Erfolg. Das SG hat im angefochtenen
Urteil vom 25.02.2003 zu Recht entschieden, dass der KlÃ¤ger gegen die Beklagte
keinen Anspruch auf Rentenleistungen wegen voller Erwerbsminderung hat.

Rente wegen voller Erwerbsminderung erhalten nach Â§ 43 Abs 2 Satz 1 SGB VI
Versicherte bis zur Vollendung des 65. Lebensjahres, wenn sie

1. voll erwerbsgemindert sind,

2. in den letzten 5 Jahren vor Eintritt der Erwerbsminderung 3 Jahre PflichtbeitrÃ¤ge
fÃ¼r eine versicherte BeschÃ¤ftigung oder TÃ¤tigkeit haben und

3. vor Eintritt der Erwerbsminderung die allgemeine Wartezeit erfÃ¼llt haben.

Nach Satz 2 dieser Vorschrift sind voll erwerbsgemindert Versicherte, die wegen
Krankheit oder Behinderung auf nicht absehbare Zeit auÃ�er Stande sind, unter den
Ã¼blichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes mindestens 3 Stunden
tÃ¤glich erwerbstÃ¤tig zu sein. Nach Â§ 43 Abs 3 SGB VI ist nicht
erwerbsgemindert, wer unter den Ã¼blichen Bedingungen des allgemeinen
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Arbeitsmarktes mindestens 6 Stunden erwerbstÃ¤tig sein kann; dabei ist die
jeweilige Arbeitsmarktlage nicht zu berÃ¼cksichtigen.

Beim KlÃ¤ger liegen nach den Ermittlungen des Senats die medizinischen
Voraussetzungen fÃ¼r die GewÃ¤hrung einer Rente wegen Erwerbsminderung nicht
vor. Dies ergibt sich aus den vom SG eingeholten Ã¤rztlichen
SachverstÃ¤ndigengutachten von Dr.M. vom 05.11.2002 und Dr.H.L. vom
17.10.2002 und insbesondere aus den AusfÃ¼hrungen des vom Senat gehÃ¶rten
Neurologen und Psychiaters Dr.B. im Gutachten vom 19.04.2004. Danach ist der
KlÃ¤ger jedenfalls fÃ¼r leichte TÃ¤tigkeiten bei Beachtung bestimmter
FunktionseinschrÃ¤nkungen noch vollschichtig, d.h. mindestens 6 Stunden tÃ¤glich
einsetzbar.

Nachdem das Schwergewicht der Erkrankungen des KlÃ¤gers auf neuro-
psychiatrischem Gebiet liegt, hat der Senat als Ã¤rztlichen SachverstÃ¤ndigen Dr.B.
gehÃ¶rt. Nach dessen Untersuchung und Befunderhebungen liegen beim KlÃ¤ger
im Wesentlichen folgende GesundheitsstÃ¶rungen vor:

1. Somatoforme StÃ¶rung, vor allem im Kopfbereich nach Mittelge sichtsbrÃ¼chen
schweren Grades,

2. emotional instabile PersÃ¶nlichkeit, mittelschweren Grades,

3. Hals- und LendenwirbelsÃ¤ulen-Wurzelreizsyndrom, leichten Grades,

4. Ã�bergewichtigkeit

(Ã¼bernommene Diagnosen: Asthmoide Bronchitis leichten Grades und
Schuppenflechte).

Diese GesundheitsstÃ¶rungen sind aber weder fÃ¼r sich allein gesehen noch in der
GesamtwÃ¼rdigung so gravierend, dass durch sie der Leistungsfall der vollen
Erwerbsminderung eingetreten wÃ¤re. Die Beschwerden des KlÃ¤gers gehen in
erster Linie auf den Unfall 1983 (SchlÃ¤gerei) und die 1999 durchgefÃ¼hrte
Nasenscheidewandoperation zurÃ¼ck. Bei ersterer kam es zu einer Impression des
gesamten Mittelgesichtes rechts, nach letzterer habe sich nach der Einlassung des
KlÃ¤gers eine wesentliche Verschlimmerung seiner Beschwerden ergeben. Der
Ã¤rztliche SachverstÃ¤ndige Dr.B. hat insoweit eine ausgeprÃ¤gte somatoforme
StÃ¶rung im Kopfbereich angenommen. Hinzuweisen ist aber, auch wenn beim
KlÃ¤ger eine Neigung zu NasennebenhÃ¶hlenentzÃ¼ndungen vorliegt, darauf, dass
das Ereignis von 1983 zu keiner nennenswerten Hirnbeteiligung gefÃ¼hrt hatte. Die
tiefere Ursache fÃ¼r die Beschwerden des KlÃ¤gers liegt vielmehr in seiner
PersÃ¶nlichkeitsstruktur. Es handelt sich insoweit um eine schwere seelische
FunktionsstÃ¶rung, die sich weniger in einer Neigung zu depressiven
Verstimmungen, sondern eher in Form ausgeprÃ¤gter vegetativer Symptome wie
Schwindel und SehstÃ¶rungen ausgeprÃ¤gt hat. DarÃ¼ber hinaus liegt beim
KlÃ¤ger nach den AusfÃ¼hrungen von Dr.B. ein Spannungskopfschmerz und ein
MigrÃ¤neleiden vor, begÃ¼nstigt durch den Hintergrund der vegetativen
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Dysregulation. SekundÃ¤r entwickelte sich dann ein Schmerzmittelmissbrauch, der
sicherlich seinerseits auch zu vermehrten Analgetika-induzierten Kopfschmerzen
fÃ¼hrt.

Diese GesundheitsstÃ¶rungen fÃ¼hren vorliegend zwar zu einer
ArbeitsunfÃ¤higkeit des KlÃ¤gers, d.h. er kann deswegen seinen zuletzt
ausgeÃ¼bten Beruf eines Transportarbeiters nicht verrichten. Nach der Beurteilung
aller bisher gehÃ¶rten Ã¤rztlichen SachverstÃ¤ndigen ist der KlÃ¤ger aber durchaus
in der Lage, leichte TÃ¤tigkeiten des allgemeinen Arbeitsmarktes vollschichtig, d.h.
wenigstens 6 Stunden zu verrichten. EingeschrÃ¤nkt ist die ErwerbsfÃ¤higkeit des
KlÃ¤gers insoweit, als keine schweren oder anhaltend mittelschwere kÃ¶rperliche
TÃ¤tigkeiten mehr verrichten werden kÃ¶nnen. Auch sollten stresshafte
Arbeitsbedingungen und Arbeiten, die mit Kontakt mit Hautreizstoffen verbunden
sind und TÃ¤tigkeiten mit Absturzgefahr oder an laufenden ungeschÃ¼tzten
Maschinen vermieden werden.

Bei dieser Sachlage ist beim KlÃ¤ger eine volle Erwerbsminderung noch nicht
eingetreten. Auch eine eventuell stark eingeschrÃ¤nkte Therapiebereitschaft kann
nicht zu der Folgerung fÃ¼hren, dass der KlÃ¤ger dann von den Erfordernissen
einer ErwerbstÃ¤tigkeit entpflichtet sei. Denn unter den strengen Kriterien, die
hinsichtlich der Frage einer zumutbaren Willensanstrengung anzulegen sind, kann
die FÃ¤higkeit zur Erbringung einer eigenen Willensanstrengung beim KlÃ¤ger
psychiatrischerseits nicht verneint werden. Deshalb fÃ¼hrt auch die
sozialmedizinische Schlussfolgerung, wonach zur Zeit beim KlÃ¤ger
ArbeitsunfÃ¤higkeit bestehe, nicht zur Annahme der vollen Erwerbsminderung, da
unter BerÃ¼cksichtigung der Art der vorliegenden StÃ¶rungen auf dem neuro-
psychiatrischen Gebiet eine EinschrÃ¤nkung der quantitativen LeistungsfÃ¤higkeit
nicht festgestellt werden kann. Die beim KlÃ¤ger vorliegenden psychischen
HinderungsgrÃ¼nde sind nicht von einer solchen krankheitswertigen Bedeutung,
dass zum Erfolg fÃ¼hrende TherapiemaÃ�nahmen aus rein morbogenen GrÃ¼nden
unterbleiben, wie dies beispielsweise bei einer schwer verlaufenden schizophrenen
Psychose angenommen werden kann. Der Senat folgt daher den insoweit in sich
schlÃ¼ssigen AusfÃ¼hrungen von Dr.B. , wonach ein LeistungsvermÃ¶gen fÃ¼r
kÃ¶rperlich leichte TÃ¤tigkeiten in Vollschicht bei Beachtung der genannten
EinschrÃ¤nkungen gegeben ist.

Der Senat geht somit in Ã�bereinstimmung mit Dr.B. davon aus, dass der KlÃ¤ger in
der Lage ist, leichte Arbeiten des allgemeinen Arbeitsmarktes vollschichtig zu
verrichten. Der KlÃ¤ger ist nÃ¤mlich in der Lage, bei Beachtung der von Dr.B.
aufgezeigten EinsatzbeschrÃ¤nkungen TÃ¤tigkeiten des allgemeinen
Arbeitsmarktes regelmÃ¤Ã�ig und mit einer betriebsÃ¼blichen Arbeitszeit von
wenigstens 6 Stunden tÃ¤glich auszuÃ¼ben.

Auch die Voraussetzungen fÃ¼r die GewÃ¤hrung einer Rente wegen teilweiser
Erwerbsminderung bei BerufsunfÃ¤higkeit gemÃ¤Ã� Â§ 240 SGB VI liegen nicht vor.
Der KlÃ¤ger genieÃ�t keinen Berufsschutz, weil er nach seinem beruflichen
Werdegang als ungelernter, gÃ¼nstigenfalls als kurzfristig angelernter
Arbeitnehmer zu beurteilen und damit uneingeschrÃ¤nkt auf einfache TÃ¤tigkeiten
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des allgemeinen Arbeitsmarktes verweisbar ist. Da der KlÃ¤ger unter Einbeziehung
aller bei ihm festgestellten GesundheitsstÃ¶rungen nicht an der AusÃ¼bung einer
regelmÃ¤Ã�igen GanztagsbeschÃ¤ftigung gehindert ist, braucht vorliegend eine
zustandsangemessene TÃ¤tigkeit weder nachgewiesen noch benannt zu werden.
Denn solange ein Versicherter in der Lage ist, unter betriebsÃ¼blichen
Bedingungen vollschichtig und regelmÃ¤Ã�ig Erwerbsarbeit zu leisten, besteht
keine Pflicht der Verwaltung und Gerichte, konkrete ArbeitsplÃ¤tze und
VerweisungstÃ¤tigkeiten mit im Einzelnen nachprÃ¼fbaren Belastungselementen
zu benennen. Vielmehr ist in solchen FÃ¤llen von einer ausreichenden Zahl
vorhandener ArbeitsplÃ¤tze auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt auszugehen (BSG
SozR 2000 Â§ 1246 Nr 90). Auf entsprechende TÃ¤tigkeiten muss sich der KlÃ¤ger
zumutbar verweisen lassen.

Beim KlÃ¤ger liegen somit die Voraussetzungen des Anspruchs auf Rente wegen
Erwerbsminderung nicht vor. Die Berufung musste daher zurÃ¼ckgewiesen werden.

Abzuweisen war auch der Antrag des KlÃ¤gers, von Amts wegen ein weiteres
medizinisches SachverstÃ¤ndigengutachten zur AbklÃ¤rung der
GleichgewichtsstÃ¶rungen, Kopfschmerzen und SchwindelanfÃ¤lle und ihrer
Auswirkungen auf die ErwerbsfÃ¤higkeit des KlÃ¤gers einzuholen. Der Senat hÃ¤lt
den Sachverhalt in medinischer Hinsicht fÃ¼r hinreichend aufgeklÃ¤rt. Dies
deshalb, weil bereits vom Erstgericht sowohl ein HNO-Ã¤rztliches (Dr.M.) und ein
augenÃ¤rztliches Gutachten (Dr.H.L.) eingeholt wurde. Im Vergleich hierzu sind
insbesondere auf dem HNO-Ã¤rztlichen Gebiet keine wesentlichen Ã�nderungen
erkennbar, weder aus dem Befundbericht der behandelnden HNO-Ã�rztin Dr.A. noch
aus dem Vorbringen des KlÃ¤gers. Auch haben sich aus der Anamneseerhebung bei
Dr.B. keine neuen Anhaltspunkte fÃ¼r das HNO-Ã¤rztliche Gebiet ergeben mit der
Folge, dass sich der Senat gedrÃ¤ngt hÃ¤tte fÃ¼hlen mÃ¼ssen, ein weiteres
Gutachten von Amts wegen einzuholen. Der vom Senat gehÃ¶rte Ã¤rztliche
SachverstÃ¤ndige Dr.B. hat vielmehr darauf hingewiesen, dass die
Hauptbeschwerden beim KlÃ¤ger auf dem neuro-psychiatrischen Gebiet liegen, und
er hat die Einholung weiterer Gutachten nicht fÃ¼r notwendig gehalten.

Die Kostenentscheidung nach Â§ 193 SGG beruht auf der ErwÃ¤gung, dass der
KlÃ¤ger auch im Berufungsverfahren unterlegen war.

GrÃ¼nde fÃ¼r die Zulassung der Revision gemÃ¤Ã� Â§ 160 Abs 2 Nrn 1 und 2 SGG
liegen nicht vor.

Erstellt am: 07.03.2005

Zuletzt verändert am: 22.12.2024
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